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Kärnten
[Stand 10.01.2019]

Kärntner Abfallwirtschaftsordnung 2004

LGBl. Nr. 17/2004
zuletzt geändert durch
LGBl. Nr. 71/2018

§ 63
Unmittelbare Befehls- und Zwangsgewalt sowie

Mitwirkung bei der Vollziehung
(1) Zur Abwehr von unmittelbar drohenden Gefahren durch die Entsor-

gung von Abfällen und zur Durchsetzung der Überwachungs- und Auskunfts-
rechte gemäß § 601 ist die Anwendung unmittelbarer behördlicher Befehls-
und Zwangsgewalt zulässig. Bei der Anwendung der unmittelbaren behördli-
chen Befehls- und Zwangsgewalt haben sich die Organe der Behörde und die
von ihr Beauftragten der jeweils gelindesten noch zum Ziele führenden Maß-
nahmen zu bedienen.

(2) Die Organe des Wachkörpers Bundespolizei haben den nach diesem
Gesetz zuständigen Behörden2 und Organen über deren Ersuchen zur Siche-
rung der Befugnisse nach Abs. 1 im Rahmen ihres gesetzmäßigen Wirkungs-
bereichs Hilfe zu leisten3.

1 Nach § 60 sind die betrauten Organe der Behörde, die von der Behörde Beauftragten und
die Aufsichtsorgane iSd § 61 befugt, Grundstücke und Anlagen zu betreten, Transportmit-
tel anzuhalten, Behältnisse und Transportmittel zu öffnen und zu überprüfen, Messungen
durchzuführen, Proben zu entnehmen, Auskünfte zu verlangen und Einsicht in Unterlagen
und Aufzeichnungen zu nehmen.

2 Zuständige Behörde ist grundsätzlich die Landesregierung, die spezielle Aufsichtsorgane
betrauen kann (§ 61).

3 Siehe dazu Anm. 3.5. der Einleitung im Buch.
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Kärntner Bauordnung 1996

LGBl. Nr. 62/1996
zuletzt geändert durch
LGBl. Nr. 71/2018

§ 4
Mitwirkung der Bundespolizei

Die Organe des Wachkörpers Bundespolizei haben der Behörde4 über ihr
Ersuchen zur Sicherung der Ausübung der Überwachungsbefugnisse nach
den §§ 345, 356, 467 und 518 im Rahmen ihres gesetzmäßigen Wirkungsberei-
ches Hilfe zu leisten9.

4 Nach § 3 ist Behörde entweder der Bürgermeister oder die Bezirksverwaltungsbehörde.
5 Nach § 34 darf sich die Behörde jederzeit während der Bauausführung und nach Vollen-

dung des Vorhabens von der Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen überzeugen.
6 Nach § 35 kann die Behörde die Einstellung der Bauarbeiten verfügen. Sie hat nach Abs.

5 leg. cit. die zur Abwehr oder Beseitigung der Gefahren notwendigen Maßnahmen zu
treffen, insbesondere die Baustelle versiegeln oder absperren (Abs. 7).

7 Nach § 46 kann die Behörde die Räumung von Gebäuden oder Gebäudeteilen anzuord-
nen.

8 Nach § 51 ist den Organen der Behörde der Zutritt zu allen Teilen der baulichen Anlage
und der Baustelle zu gestatten.

9 Siehe dazu Anm. 3.5. der Einleitung im Buch.
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Kärntner Bestattungsgesetz

LGBl. Nr. 61/1971
zuletzt geändert durch
LGBl. Nr. 71/2018

§ 30
Mitwirkung der Bundespolizei

Die Organe des Wachkörpers Bundespolizei haben bei der Vollziehung der
Ahndung der Verwaltungsübertretungen der Enterdigung ohne Bewilligung
(§ 29 Abs. 1 lit. i10) mitzuwirken11 durch

a) Vorbeugemaßnahmen gegen drohende Verwaltungsübertretungen so-
wie

b) Maßnahmen, die für die Einleitung von Verwaltungsstrafverfahren er-
forderlich sind.

10 Nach § 29 Abs. 1 lit. i begeht eine Verwaltungsübertretung, wer ohne Bewilligung Leichen,
Leichenteile oder Leichenreste enterdigt.

11 Siehe dazu Anm. 3.2.7. ff der Einleitung im Buch.
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Kärntner Bienenwirtschaftsgesetz

LGBl. Nr. 63/2007
zuletzt geändert durch
LGBl. Nr. 71/2018

§ 16
Mitwirkung der Bundespolizei

Die Organe der Bundespolizei haben den Sachverständigen für Bienen-
zucht über ihr Ersuchen zur Sicherung der Ausübung der Überprüfungsbe-
fugnisse nach § 14 Abs 512 im Rahmen ihres gesetzmäßigen Wirkungsberei-
ches Hilfe zu leisten13.

12 Nach § 14 Abs. 5 ist den Sachverständigen Zutritt zu Grundstücken, Bienenständen und
Bienenstöcken zu gewähren und Auskunft zu erteilen. Sie dürfen auch Proben nehmen.

13 Siehe dazu Anm. 3.5. der Einleitung im Buch.
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Kärntner Campingplatzgesetz

LGBl. Nr. 143/1970
zuletzt geändert durch
LGBl. Nr. 85/2013

§ 17
Mitwirkung der Bundespolizei

(1) Die Organe des Wachkörpers Bundespolizei haben bei der Vollziehung
der Ahndung der Verwaltungsübertretung der Errichtung eines Campingplat-
zes ohne Bewilligung (§ 15 Abs. 1lit. a) mitzuwirken14 durch

a) Vorbeugungsmaßnahmen gegen drohende Verwaltungsübertretungen
und

b) Maßnahmen, die für die Einleitung von Verwaltungsstrafverfahren er-
forderlich sind.

(2) Die Organe des Wachkörpers Bundespolizei haben den Bezirksverwal-
tungsbehörden über ihr Ersuchen zur Sicherung der Ausübung der Überprü-
fungsbefugnisse gemäß §§ 11 Abs. 215 und 14 Abs. 116 und der Sperre gemäß
§ 14 Abs. 217 und § 15 Abs. 218 im Rahmen ihres gesetzmäßigen Wirkungsbe-
reiches Hilfe zu leisten19.

14 Siehe dazu Anm. 3.2.7. ff der Einleitung im Buch.
15 Gemeint ist § 11 Abs. 3. Danach ist die Bezirksverwaltungsbehörde zur Überprüfung des

Campingplatzes befugt.
16 § 14 Abs. 1 sieht ebenfalls die Überprüfung des Campingplatzes durch die Bezirksverwal-

tungsbehörde vor.
17 Nach § 14 Abs. 2 ist die Bezirksverwaltungsbehörde zur sofortigen Sperre eines Cam-

pingplatzes befugt.
18 Nach § 15 Abs. 2 ist die Bezirksverwaltungsbehörde ebenfalls zur Sperre eines Camping-

platzes befugt.
19 Siehe dazu Anm. 3.5. der Einleitung im Buch.
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Christbaumverordnung

LGBl. Nr. 111/1976

§ 3
Die Forstschutzorgane und die Organe des öffentlichen Sicherheitsdiens-

tes sind jederzeit berechtigt, in die Bescheinigung Einsicht zu nehmen.
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Kärntner Fischereigesetz

LGBl. Nr. 62/2000
zuletzt geändert durch
LGBl. Nr. 71/2018

§ 62
Mitwirkung der Bundespolizei

Die Organe des Wachkörpers Bundespolizei haben den nach diesem Ge-
setz zuständigen Behörden20 und den Fischereiaufsichtsorganen über deren
Ersuchen bei der Überwachung der Einhaltung der Bestimmungen dieses
Gesetzes und der aufgrund dieses Gesetzes erlassenen Verordnungen im
Rahmen ihres gesetzmäßigen Wirkungsbereiches Hilfe zu leisten21.

20 Zuständige Behörde ist die Bezirksverwaltungsbehörde.
21 Siehe dazu Anm. 3.5. der Einleitung im Buch.
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Kärntner Gemeindekanalisationsgesetz

LGBl. Nr. 62/1999
zuletzt geändert durch
LGBl. Nr. 85/2013

§ 28
Mitwirkung der Bundespolizei

(1) Die Organe des Wachkörpers Bundespolizei haben Wahrnehmungen
über eine gemäß § 722 verbotene Ausbringung von Gülle, Jauche oder Senk-
grubenräumgut der Behörde zur Kenntnis zu bringen. Solche Mitteilungen
sind tunlichst fernmündlich vorzunehmen.

(2) Die Organe des Wachkörpers Bundespolizei haben der Behörde23 über
ihr Ersuchen zur Sicherung der Ausübung der Überwachungsbefugnisse
nach § 1024 im Rahmen ihres gesetzmäßigen Wirkungsbereiches Hilfe zu leis-
ten25.

22 Nach § 7 ist die Ausbringung von häuslichen Abwässern, die nicht dem Stand der Technik
entsprechend gereinigt oder behandelt wurden, insbesondere die Ausbringung von Fäkal-
schlämmen auf landwirtschaftlich genutzten Böden, ohne Bewilligung verboten. Die Aus-
bringung von Gülle, Jauche oder Senkgrubenräumgut ist auf wassergesättigten, gefrore-
nen oder schneebedeckten landwirtschaftlich genutzten Böden, nicht unmittelbar der Be-
wirtschaftung dienenden Brachflächen oder auf Hanglagen mit Abschwemmungsgefahr in
Oberflächengewässer jedenfalls verboten.

23 Zuständige Behörde ist die Gemeinde.
24 Nach § 10 Abs. 3 ist den Organen und den Beauftragten der Gemeinde Zutritt zu Bauwer-

ken und Grundstücken zu gewähren; ferner ist ihnen die erforderliche Auskunft zu erteilen.
25 Siehe dazu Anm. 3.5. der Einleitung im Buch.
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Kärntner Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlordnung 2002

LGBl. Nr. 32/2002
zuletzt geändert durch
LGBl. Nr. 71/2018

§ 55
Verbotszonen

(1) Im Gebäude des Wahllokales und in einem von der Gemeindewahlbe-
hörde zu bestimmenden Umkreis (Verbotszone) ist am Wahltag jede Art der
Wahlwerbung, insbesondere auch durch Ansprachen an die Wähler, durch
Anschlagen oder Verteilen von Wahlaufrufen oder von Kandidatenlisten u.
dgl., ferner jede Ansammlung sowie das Tragen von Waffen jeder Art verbo-
ten.

(2) Das Verbot des Tragens von Waffen bezieht sich nicht auf jene Waffen,
die am Wahltag von öffentlichen, im betreffenden Umkreis im Dienste befind-
lichen Sicherheitsorganen nach ihren dienstlichen Vorschriften getragen
werden müssen.
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Kärntner Gentechnik-Vorsorgegesetz

LGBl. Nr. 5/2005
zuletzt geändert durch
LGBl. Nr. 71/2018

§ 10
Überprüfungsbefugnisse

(1) Soweit dies zur Vollziehung dieses Gesetzes und zur Überwachung der
Einhaltung der Verpflichtungen nach den §§ 326 und 827 erforderlich ist, sind
die mit der Vollziehung betrauten Organe und die von diesen herangezogenen
Sachverständigen befugt, Grundstücke zu betreten und zu besichtigen, Un-
tersuchungen vorzunehmen, die notwendigen Auskünfte zu verlangen und
Proben in einer für Zwecke der Untersuchung erforderlichen Menge entschä-
digungslos zu entnehmen.

(4) Die Organe des Wachkörpers Bundespolizei haben der Behörde28 über
ihr Ersuchen zur Sicherung der Ausübung der Überwachungsbefugnisse
nach Abs. 1 im Rahmen ihres gesetzmäßigen Wirkungsbereiches Hilfe zu
leisten29.

26 § 3 enthält Vorschriften über das Ausbringen von gentechnisch veränderte Organismen.
27 § 8 sieht behördliche Aufträge vor.
28 Zuständige Behörde ist die Landesregierung.
29 Siehe dazu Anm. 3.5. der Einleitung im Buch.



Kärnten

11

Kärntner Heimgesetz

LGBl. Nr. 7/1996
zuletzt geändert durch
LGBl. Nr. 71/2018

§ 21
Mitwirkung der Bundespolizei

(1) Die Organe des Wachkörpers Bundespolizei haben bei der Vollziehung
der Ahndung der Verwaltungsübertretung der Errichtung einer Einrichtung
nach § 1 Abs. 130 ohne Bewilligung mitzuwirken31 durch

a) Vorbeugungsmaßnahmen gegen drohende Verwaltungsübertretungen,
b) Maßnahmen, die für die Einleitung von Verwaltungsstrafverfahren er-

forderlich sind.
(2) Die Organe des Wachkörpers Bundespolizei haben der Landesregie-

rung über ihr Ersuchen zur Sicherung der Ausübung der Überwachungsbe-
fugnisse nach § 19 Abs. 2 oder 4a32 im Rahmen ihres gesetzmäßigen Wir-
kungsbereiches Hilfe zu leisten33. Gleiches gilt hinsichtlich der Setzung von
Maßnahmen der unmittelbaren Befehls- und Zwangsgewalt nach § 19 Abs. 2,
4a oder 734 durch die Landesregierung.

30 § 1 Abs. 1 erfasst Heime für Volljährige, die der Betreuung und Hilfe bedürfen (z.B.
Wohnheime für alte Menschen), Wohnheime für Menschen mit Behinderung sowie Pfle-
geheime und Pflegestationen.

31 Siehe dazu Anm. 3.2.7. ff der Einleitung im Buch.
32 Nach § 19 Abs. 2 und Abs. 4a ist den Organen der Aufsichtsbehörde der Zutritt zu be-

stimmten Räumlichkeiten zu gewähren und die Einsicht in Verträge zu ermöglichen; wei-
ters sind die zur Ausübung der Aufsicht erforderlichen Auskünfte zu erteilen.

33 Siehe dazu Anm. 3.5. der Einleitung im Buch.
34 Nach § 19 Abs. 7 hat die Landesregierung bei Gefahr im Verzug die erforderlichen Maß-

nahmen zum Schutz der Bewohner durch unmittelbare Befehls- und Zwangsgewalt sofort
zu treffen.
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Kärntner Jagdgesetz 2000

LGBl. Nr. 21/2000
zuletzt geändert durch
LGBl. Nr. 49/2018

§ 36
Allgemeine Bestimmungen

(4) Wer jagt, hat die gültige Kärntner Jagdkarte mit sich zu führen und auf
Verlangen den Organen des öffentlichen Sicherheitsdienstes und den Jagd-
schutzorganen sowie dem Jagdausübungsberechtigten vorzuweisen.

§ 97
Mitwirkung der Bundespolizei

Die Organe des Wachkörpers Bundespolizei haben bei der Vollziehung der
Ahndung von Übertretungen der §§ 36 Abs. 135, 236 und 4, 41 Abs. 137, 54a
Abs. 138, 68 Abs. 1, ausgenommen Z 8a, 19 und 2339, 69 Abs. 1 und 240 und 70
Abs. 241 mitzuwirken42 durch

a) Vorbeugungsmaßnahmen gegen drohende Verwaltungsübertretungen,
b) Maßnahmen, die für die Einleitung von Verwaltungsstrafverfahren er-

forderlich sind.

35 Nach § 36 Abs. 1 darf niemand ohne Jagdkarte (Jagdkarte, Jagdgastkarte) jagen.
36 Nach § 36 Abs. 2 berechtigt die Jagdkarte nur dann zur Beizjagd, wenn eine solche Be-

rechtigung darin vermerkt ist.
37 Nach § 41 Abs. 1 ist unter bestimmten Voraussetzungen ein Jagderlaubnisschein erfor-

derlich.
38 Nach § 54a Abs. 1 ist das Halten von Taggreifvögeln und Eulen verboten.
39 § 68 Abs. 1 enthält verbotene Jagdmethoden und Beschränkungen der Jagdausübung.
40 Nach § 69 Abs. 1 ist es jedermann verboten, in bestimmten Gebieten ohne schriftliche

Bewilligung des Jagdausübungsberechtigten mit einem Gewehr, mit Gegenständen, die
zum Fangen und Töten von Wild jeder Art bestimmt sind oder es erleichtern, sowie mit
Frettchen oder mit Beizvögeln zu durchstreifen.
Nach Abs. 2 ist nichtberechtigten Personen das Ankirren von Wild, das Berühren oder
Aufnehmen von Jungwild, jede vorsätzliche Beunruhigung von Wild sowie jede Verfolgung
von Wild verboten. Kommt lebendes oder verendetes Wild durch wie immer geartete Um-
stände in den Besitz nichtberechtigter Personen, so haben sie es unverzüglich dem
Jagdausübungsberechtigten, seinem Jagdschutzorgan oder der nächsten Sicherheits-
dienststelle abzuliefern.

41 Nach § 70 Abs. 2 dürfen Teile des Jagdgebiets gesperrt und damit durch Unbefugte nicht
betreten werden.

42 Siehe dazu Anm. 3.2.7. ff der Einleitung im Buch.
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Kärntner Jugendschutzgesetz

LGBl. Nr. 5/1998
zuletzt geändert durch
LGBl. Nr. 107/2018

§ 15
Betreten von Räumen und Grundstücken, Auskunftspflicht

(1) Den Organen der Behörde sowie den Organen des Wachkörpers Bun-
despolizei ist, soweit es zur Vollziehung dieses Gesetzes erforderlich und
Gefahr im Verzug ist, ungehinderter Zutritt zu allen Räumen von Gastgewer-
be- und Beherbergungsbetrieben, Veranstaltungsräumen und sonstigen Lo-
kalen sowie den dazugehörigen Grundstücken zu gewähren und über Verlan-
gen Auskunft zu erteilen, soweit im Abs. 2 nicht anderes bestimmt ist. Die
Ausübung unmittelbarer Zwangsgewalt ist für diese Organe zulässig.

(2) Eine Verpflichtung zur Erteilung von Auskünften nach Abs. 1 besteht
nicht, soweit es sich um eine eigene Sache der Auskunftsperson handelt oder
die Auskunftsperson von der Ablegung eines Zeugnisses nach § 38 des Ver-
waltungsstrafgesetzes 1991, BGBl Nr 52, befreit wäre.

§ 18
Mitwirkung

(1) Die Organe des Wachkörpers Bundespolizei haben bei der Vollziehung
der §§ 6 bis 1343 mitzuwirken44 durch

a) Vorbeugungsmaßnahmen gegen drohende Verwaltungsübertretungen,
b) Maßnahmen, die für die Einleitung von Verwaltungsstrafverfahren er-

forderlich sind.
(2) Unbeschadet des § 39 Abs. 2 des Verwaltungsstrafgesetzes 1991 sind

die Organe des Wachkörpers Bundespolizei berechtigt, im Zuge ihrer Amts-
handlungen durch die Ausübung unmittelbarer Befehls- und Zwangsgewalt
Kindern oder Jugendlichen jugendgefährdende Medien, die diesen nicht zu-
gänglich gemacht werden dürfen (§ 11), oder Genuss- und Suchtmittel, die
von diesen nicht konsumiert oder zu sich genommen werden dürfen, insoweit
sie nur von geringem Wert sind, ohne Anspruch auf Entschädigung abzu-
nehmen und sofort zu vernichten oder der zuständigen Behörde zu überge-
ben, sofern eine Beschlagnahme nach anderen Bestimmungen in Betracht
kommt. Gegenstände, die nicht im Eigentum der Kinder oder der Jugendli

43 Die genannten Bestimmungen regeln: Pflichten der Unternehmer (§ 6), Pflichten der
Allgemeinheit (§ 7), Aufenthaltsverbote (§ 8), Filmvorführungen (§ 10a), jugendgefährden-
den Medien, Gegenstände und Dienstleistungen (§ 11), Genuss- und Suchtmittel (§ 12)
sowie Autostoppen (§ 13).

44 Siehe dazu Anm. 3.2.7. ff der Einleitung im Buch.
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chen stehen, dürfen nur unter den in § 17 Abs. 145 des Verwaltungsstrafgeset-
zes 1991 genannten Umständen abgenommen werden.

(3) Die Organe des Wachkörpers Bundespolizei sind berechtigt, Kinder
oder Jugendliche, die der Aufforderung eines Unternehmers im Sinne von § 6
letzter Satz, Räumlichkeiten oder Grundstücke nicht zu betreten oder zu ver-
lassen, nicht nachkommen oder die sich sonst unberechtigt in Betriebsanla-
gen oder bei Veranstaltungen im Sinne von § 9 Abs. 3 und 446 aufhalten,
durch die Ausübung unmittelbarer Befehls- und Zwangsgewalt zu entfernen.

(4) Die Ausübung unmittelbarer Befehls- und Zwangsgewalt nach den
Abs. 2 oder 3 ist den Betroffenen vorher anzudrohen.

(5) Organe des amtsärztlichen Dienstes und gemäß § 5 der Straßenver-
kehrsordnung 1960, BGBl. Nr. 159, in der Fassung des Bundesgesetzes BGBl.
I Nr. 59/2011, besonders geschulte und ermächtigte Mitarbeiter der Bundes-
polizei sind berechtigt, die Atemluft von Jugendlichen bis zum vollendeten
16. Lebensjahr, die verdächtig sind, Alkohol konsumiert zu haben, und von
Jugendlichen ab dem vollendeten 16. Lebensjahr, die verdächtig sind, über-
mäßig Alkohol konsumiert zu haben, auf den Alkoholgehalt zu untersuchen.
Die Überprüfung des Alkoholgehalts der Atemluft kann mittels eines Gerätes,
das den Alkoholgehalt der Atemluft misst und entsprechend anzeigt (Alko-
mat), oder mittels eines Gerätes, das den Alkoholgehalt der Atemluft zwar
nicht bestimmt, aber in einer solchen Weise misst und anzeigt, dass daraus
Rückschlüsse auf den Alkoholkonsum gezogen werden können (Vortestge-
rät), erfolgen. Wird bei Messung mit einem Vortestgerät der Verdacht bestä-
tigt oder verweigert der Jugendliche die Mitwirkung, ist die Untersuchung der
Atemluft auf Alkoholgehalt mit einem Alkomat durchzuführen. Ein Jugendli-
cher, der zu einer Untersuchung der Atemluft mittels Alkomat ausdrücklich
aufgefordert wird, hat sich dieser zu unterziehen und erforderlichenfalls einer
Aufforderung zur Begleitung zur nächstgelegenen Dienststelle, bei der sich
ein Alkomat befindet, Folge zu leisten.

45 Nach § 17 Abs. 1 VStG dürfen nur Gegenstände für verfallen erklärt werden, die im Eigen-
tum des Täters oder eines Mitschuldigen stehen oder ihnen vom Verfügungsberechtigten
überlassen worden sind, obwohl dieser hätte erkennen müssen, daß die Überlassung des
Gegenstandes der Begehung einer mit Verfall bedrohten Verwaltungsübertretung dienen
werde.

46 § 9 wurde mittlerweile aufgehoben, sodass dieser Verweis ins Leere geht.
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Kärntner Katastrophenhilfegesetz

LGBl. Nr. 66/1980
zuletzt geändert durch
LGBl. Nr. 40/2015

§ 7
Mitwirkung der Bundespolizei und des Bundesheeres

(1) Die Organe des Wachkörpers der Bundespolizei haben bei der Vollzie-
hung der Ahndung von Verwaltungsübertretungen gemäß § 9 Abs. 1 lit. a bis
c und e47 mitzuwirken48 durch

a) Vorbeugungsmaßnahmen gegen drohende Verwaltungsübertretungen
sowie

b) Maßnahmen, die für die Einleitung von Verwaltungsstrafverfahren er-
forderlich sind.

47 Nach § 9 Abs. 1 lit. a bis c und e begeht eine Verwaltungsübertretung, wer mutwillig einen
Katastrophenalarm veranlaßt oder vorsätzlich oder grob fahrlässig einen Umstand herbei-
führt, der Maßnahmen der Katastrophenhilfe zur Folge hat (lit. a), vorsätzlich oder grob
fahrlässig die Durchführung von Maßnahmen der Katastrophenhilfe behindert (lit. b), den
Anordnungen von Einsatzleitern zuwiderhandelt (lit. c) bzw. nicht rechtzeitig nachkommt
(lit. e).

48 Siehe dazu Anm. 3.2.7. ff der Einleitung im Buch.
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Kärntner Landes-Pflanzenschutzmittelgesetz

LGBl. Nr. 31/1991
zuletzt geändert durch
LGBl. Nr. 71/2018

§ 12
Überwachung

(2) Die Verfügungsberechtigten haben den Überwachungsorganen
a) alle zur Ausübung ihrer Tätigkeit erforderlichen Auskünfte zu erteilen;
b) in die Aufzeichnungen gemäß Art. 67 Abs. 1 zweiter Satz der Verord-

nung (EG) Nr. 1107/2009 über das Inverkehrbringen von Pflanzen-
schutzmitteln und in die für die Kontrolle maßgeblichen Unterlagen,
wie Geschäftsaufzeichnungen, Lieferscheine und Rechnungen, Ein-
sicht zu gewähren sowie auf Verlangen Abschriften oder Kopien her-
stellen zu lassen;

c) den Zutritt zu den Grundstücken, den Transportmitteln sowie Lager-
räumen von Pflanzenschutzmitteln zu gestatten und die Entnahme von
Proben von Boden, Pflanzen, Pflanzenerzeugnissen und Pflanzen-
schutzmitteln in einem zur Untersuchung unumgänglichen Ausmaß
ohne Entgelt zu dulden und

d) die erforderlichen Hilfeleistungen unentgeltlich zu erbringen und Per-
sonen, die mit den Betriebsverhältnissen vertraut sind, zur Verfügung
zu stellen.

(5) Die Organe der Bundespolizei haben der Behörde49 über ihr Ersuchen
zur Sicherung der Ausübung der Überwachungsbefugnisse nach Abs. 2 im
Rahmen ihres gesetzmäßigen Wirkungsbereiches Hilfe zu leisten50.

49 Zuständige Behörde ist die Landesregierung (§ 12 Abs. 1).
50 Siehe dazu Anm. 3.5. der Einleitung im Buch.
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Kärntner Landessicherheitsgesetz

LGBl. Nr. 74/1977
zuletzt geändert durch
LGBl. Nr. 85/2013

§ 3
Mitwirkung der Bundespolizei

Die Organe des Wachkörpers Bundespolizei haben bei der Vollziehung
dieses Abschnittes51 als Hilfsorgane der zuständigen Bezirksverwaltungsbe-
hörde durch

a) Vorbeugung gegen drohende Verwaltungsübertretungen,
b) Maßnahmen, die für die Einleitung und die Durchführung von Verwal-

tungsstrafverfahren erforderlich sind,
mitzuwirken52.

§ 14
Mitwirkung bei der Vollziehung

(1) Die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes haben an der Vollzie-
hung des § 1553 in Verbindung mit § 6 Abs. 2 lit. a und b54 und § 8 Abs. 1 und
555 mitzuwirken durch

a) Maßnahmen zur Vorbeugung drohender Verwaltungsübertretungen,
b) Maßnahmen, die für die Einleitung und Durchführung von Verwal-

tungsstrafverfahren erforderlich sind.
(2) Den in Abs. 1 genannten Organen kommt im Rahmen ihrer Mitwir-

kungsverpflichtung nach Abs. 1 das Recht zu,
a) wahrgenommene Gefährdungen oder Belästigungen durch unmittelba-

re Befehls- und Zwangsgewalt zu beenden;
b) Liegenschaften, Räume und Transportmittel im notwendigen Umfang

zu betreten und Behältnisse zu öffnen.
(3) Soweit keine Mitwirkungsverpflichtung nach Abs. 1 besteht, haben die

in Abs. 1 genannten Organe den Organen der Behörde56 auf deren Ersuchen

51 Dieser 1. Abschnitt regelt die Wahrung des öffentlichen Anstandes (§ 1) und die Lärmer-
regung (§ 2) bzw. die entsprechenden Strafbestimmungen (§ 4).

52 Siehe dazu Anm. 3.2.7. ff der Einleitung im Buch.
53 § 15 ist die Verwaltungsstrafnorm für die folgenden Bestimmungen.
54 Nach § 6 Abs. 2 lit. a und b sind Tiere sind so zu halten und zu verwahren, dass Men-

schen und Tiere weder gefährdet noch verletzt werden (lit. a) und Menschen nicht in un-
zumutbarer Weise belästigt werden (lit. b).

55 § 8 Abs. 1 regelt den Maulkorb- und den Leinenzwang.
Nach § 8 Abs. 5 müssen hundeführende Personen sicherstellen, dass sich der Hund nicht
in öffentlich zugänglichen Sandkästen oder auf Kinderspielplätzen aufhält.

56 Zuständige Behörde ist die Bezirksverwaltungsbehörde.
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zur Sicherung der Durchführung von Kontrollen und der Setzung von
Zwangsmaßnahmen nach § 12 Abs. 1 und 257 im Rahmen ihres gesetzmäßi-
gen Wirkungsbereiches Hilfe zu leisten58.

§ 27
Bettelei

(4) Die Organe des Wachkörpers Bundespolizei haben bei der Vollziehung
dieses Abschnittes als Hilfsorgane der zuständigen Bezirksverwaltungsbe-
hörde durch

a) Vorbeugungsmaßnahmen gegen drohende Verwaltungsübertretungen,
b) Maßnahmen, die für die Einleitung und die Durchführung von Verwal-

tungsstrafverfahren erforderlich sind,
mitzuwirken59.

57 Nach § 12 Abs. 1 sind die Organe der Behörden berechtigt, Liegenschaften, Räume und
Transportmittel zu betreten, Behältnisse zu öffnen und Auskünfte zu verlangen.
Nach § 12 Abs. 2 sind die Organe der Behörden berechtigt, wahrgenommene bestimmte
Zuwiderhandlungen durch unmittelbare Befehls- und Zwangsgewalt zu beenden.

58 Siehe dazu Anm. 3.5. der Einleitung im Buch.
59 Siehe dazu Anm. 3.2.7. ff der Einleitung im Buch.



Kärnten

19

Kärntner Landtagswahlordnung

LGBl. Nr. 191/1974
zuletzt geändert durch
LGBl. Nr. 25/2017

§ 55
Verbotszonen

(1) Im Gebäude des Wahllokales und in einem von der Gemeindewahlbe-
hörde zu bestimmenden Umkreis (Verbotszone) ist am Wahltage jede Art der
Wahlwerbung, insbesondere auch durch Ansprachen an die Wähler, durch
Anschlagen oder Verteilen von Wahlaufrufen oder von Kandidatenlisten u.
dgl., ferner jede Ansammlung sowie das Tragen von Waffen jeder Art verbo-
ten.

(2) Das Verbot des Tragens von Waffen bezieht sich nicht auf jene Waffen,
die am Wahltage von öffentlichen, im betreffenden Umkreis im Dienste befind-
lichen Sicherheitsorganen nach ihren dienstlichen Vorschriften getragen
werden müssen.
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Kärntner Landwirtschaftskammerwahlordnung 1991

LGBl. Nr. 126/1991
zuletzt geändert durch
LGBl. Nr. 71/2018

§ 45
Verbotszonen

(l) Im Gebäude des Wahllokales und in einem von der Gemeindewahlbe-
hörde zu bestimmenden Umkreis (Verbotszone) ist am Wahltag jede Art von
Wahlwerbung, insbesondere auch durch Ansprachen an die Wähler, durch
Anschlag oder Verteilen von Wahlaufrufen oder von Kandidatenlisten u. dgl.,
ferner jede Ansammlung sowie das Tragen von Waffen jeder Art verboten.

(2) Das Verbot des Tragens von Waffen bezieht sich nicht auf jene Waffen,
die am Wahltag von öffentlichen, im betreffenden Umkreis im Dienst befindli-
chen Sicherheitsorganen nach ihren dienstlichen Vorschriften getragen wer-
den müssen.
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Kärntner Nationalpark- und Biosphärenparkgesetz

LGBl. Nr. 55/1983
zuletzt geändert durch
LGBl. Nr. 85/2013

§ 33
Mitwirkung der Bundespolizei

Die Organe des Wachkörpers Bundespolizei haben bei der Vollziehung
folgender Verbote durch

a) Vorbeugungsmaßnahmen gegen drohende Verwaltungsübertretungen,
b) Maßnahmen, die für die Einleitung von Verwaltungsstrafverfahren er-

forderlich sind,
c) die Ausübung unmittelbarer Befehls- und Zwangsgewalt, soweit dies in

diesen Gesetz vorgesehen ist, mitzuwirken60:
aa) in Kernzonen eines Nationalparks und, soweit vorgesehen, in Na-

turzonen eines Biosphärenparks:
1. das Verbot der Verwendung von motorbetriebenen Fahrzeu-

gen;
2. die Durchführung von Außenlandungen zu touristischen, sons-

tigen kommerziellen oder sportlichen Zwecken;
3. die Verwendung von motorbetriebenen Luftfahrzeugen in einer

Flughöhe von weniger als 5000 m Seehöhe zu touristischen,
sonstigen kommerziellen oder sportlichen Zwecken;

bb) in Außenzonen eines Nationalparks, soweit in Verordnungen nach
§ 1 vorgesehen:
1. die Errichtung von Werbeanlagen;
2. die Errichtung von Campingplätzen;
3. das Zelten, ausgenommen das alpine Biwakieren;
4. die Errichtung von Müllablagerungsplätzen und Materiallager-

plätzen;
5. die Verwendung von motorbetriebenen Luftfahrzeugen in einer

Flughöhe von weniger als 5000 m Seehöhe zu touristischen,
sonstigen kommerziellen oder sportlichen Zwecken;

6. Durchführung von Außenlandungen zu touristischen, sonsti-
gen kommerziellen oder sportlichen Zwecken;

7. das Verlassen der Fahrwege mit motorbetriebenen Fahrzeugen,
ausgenommen zu den im § 6 Abs. 4 genannten Zwecken.

60 Siehe dazu Anm. 3.2.7. ff der Einleitung im Buch.
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Kärntner Naturschutzgesetz 2002

LGBl. Nr. 79/2002
zuletzt geändert durch
LGBl. Nr. 71/2018

§ 14
Fahren und Abstellen von Kraftfahrzeugen

(1) In der freien Landschaft ist es verboten, mit motorbetriebenen Fahr-
zeugen außerhalb der für den fließenden oder ruhenden Verkehr bestimmten
Flächen zu fahren oder diese dort abzustellen. Das Abstellen von motorbe-
triebenen Fahrzeugen am Straßenrand ist zulässig. In der Alpinregion (§ 6)
umfasst das Verbot des Befahrens auch nicht motorbetriebene Fahrzeuge
außerhalb der für diesen Verkehr bestimmten Straßen und Wege.

(2) Das Verbot des Abs 1 gilt nicht
a) für Fahrten von Einsatzfahrzeugen der Bundespolizei, […];

§ 65
Mitwirkung

(1) Die Organe des Wachkörpers Bundespolizei haben bei der Vollziehung
der Ahndung von Verwaltungsübertretungen gemäß § 67 Abs. 1, soweit es
sich um Zuwiderhandlungen gegen § 5 Abs. 1 lit. a, lit. g61, soweit dies Festle-
gung von Gelände zur Ausübung von Motorsportarten betrifft und lit. k62,
§§ 863, 13 lit. a64, 14 Abs. 1 erster und zweiter Satz65, 15 Abs. 1 erster Satz66, 43

61 Nach § 5 Abs. 1 lit. a und g bedürfen folgende Maßnahmen einer Bewilligung: die Anlage
von Ablagerungsplätzen, Materiallagerplätzen, Lagerplätzen für Autowracks und ähnliches
(lit. a), die Festlegung von Gelände zur Ausübung von Motorsportarten oder für Modell-
flugplätze, die Anlage von Start- und Landeflächen für Paragleiten und Drachenfliegen
sowie die Anlage von Flugplätzen (lit. g).

62 Nach § 5 Abs. 1 lit. k bedürfen die Errichtung, Aufstellung oder Anbringung von Werbean-
lagen, Anlagen zur Anbringung von Werbematerial sowie die sonstige Anbringung von
Werbung auf ortsfesten und nicht ortsfesten Anlagen, einer Bewilligung.

63 Nach § 8 ist in Moor- und Sumpfflächen, Schilf- und Röhrichtbeständen sowie in Au- und
Bruchwäldern die Vornahme von Anschüttungen, Entwässerungen, Grabungen und sons-
tigen den Lebensraum von Tieren und Pflanzen in diesem Bereich nachhaltig gefährden-
den Maßnahmen verboten.

64 Nach § 13 lit. a ist jede Verunstaltung der freien Landschaft verboten. Als Verunstaltung
der freien Landschaft gilt insbesondere das Ablagern von Müll, Unrat, Autowracks oder
sonstigen Abfällen.

65 § 14 Abs. 1 ist es in der freien Landschaft ist es verboten, mit motorbetriebenen Fahrzeu-
gen außerhalb der für den fließenden oder ruhenden Verkehr bestimmten Flächen zu fah-
ren oder diese dort abzustellen. Das Abstellen von motorbetriebenen Fahrzeugen am
Straßenrand ist zulässig..

66 Nach § 15 Abs. 1 ist es in der freien Landschaft verboten, außerhalb von behördlich bewil-
ligten Campingplätzen und sonstigen im Zusammenhang mit Wohngebäuden stehenden,
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Abs. 167 sowie der aufgrund der §§ 16, 17 Abs. 3, 18 Abs. 1, 3 und 4, 19 und 20
erlassenen Verordnungen68 mitzuwirken69 durch

a) Vorbeugungsmaßnahmen gegen drohende Verwaltungsübertretungen,
b) Maßnahmen, die für die Einleitung von Verwaltungsstrafverfahren er-

forderlich sind.
(2) Die in Abs. 1 genannten Organe haben überdies den nach diesem Ge-

setz zuständigen Behörden70 und Organen über deren Ersuchen bei der
Wahrnehmung der Rechte nach § 6071 im Rahmen ihres gesetzlichen Wir-
kungsbereiches Hilfe zu leisten72.

besonders gestalteten Flächen wie Vorgärten, Haus- und Obstgärten zu zelten oder
Wohnwagen abzustellen.

67 Nach § 43 Abs. 1 ist das Sammeln von Mineralien und Fossilien, unbeschadet allfälliger
strengerer Bestimmungen für Naturdenkmale oder Naturschutzgebiete, unter Verwendung
maschineller Einrichtungen, Spreng- oder Treibmittel oder sonstiger chemischer oder me-
chanischer Hilfsmittel verboten.

68 Das sind Verordnungen bezüglich Baden (§ 16), Maßnahmen zum Schutz von Pflanzen
und Tieren (§ 17 Abs. 3), Pflanzenartenschutz (§ 18 Abs. 1, 3 und 4), Tierartenschutz
(§ 19) und erwerbsmäßige Nutzung (§ 20).

69 Siehe dazu Anm. 3.2.7. ff der Einleitung im Buch.
70 Zuständige Behörden sind die Bezirksverwaltungsbehörde und die Landesregierung

(§ 58).
71 Nach § 60 Abs. 1 ist behördlichen Organen sowie damit behördlich beauftragten Organen

und den Mitgliedern des Naturschutzbeirates ungehinderter Zutritt zu den in Betracht
kommenden Grundstücken, ausgenommen Wohnungen sowie sonstige zum Hauswesen
gehörige Räumlichkeiten, zu gewähren. Nach Abs. 3 ist jedermann verpflichtet, auf deren
Verlangen Auskünfte zu erteilen.

72 Siehe dazu Anm. 3.5. der Einleitung im Buch.
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Kärntner Parkraum- und Straßenaufsichtsgesetz

LGBl. Nr. 55/1996
zuletzt geändert durch
LGBl. Nr. 22/2014

§ 16
Mitwirkung

(1) Die Organe der Bundespolizei haben bei der Vollziehung des § 1773

mitzuwirken74 durch
a) Vorbeugungsmaßnahmen gegen drohende Verwaltungsübertretungen

und
b) Maßnahmen, die für die Einleitung von Verwaltungsstrafverfahren er-

forderlich sind.
(2) Abs 1 gilt nicht für § 17 Abs. 1 Z 1, 2 und 3 lit. a, soweit dies die Park-

gebühr betrifft, sowie für § 17 Abs. 1 Z 3 lit. b.

73 Nach § 17 Abs. 1 begeht eine Verwaltungsübertretung, Wer (1.) durch Handlungen und
Unterlassungen die Kurzparkzonen- oder Parkgebühr hinterzieht oder verkürzt; (2.) einer
Auskunftspflicht gemäß § 5 Abs. 2 nicht nachkommt oder (3.) entgegen einer aufgrund der
in den §§ 1 Abs. 1 oder 2 Abs. 1 genannten Ermächtigung erlassenen Verordnung der
Gemeinde a) die zur Entrichtung der Kurzparkzonen- oder Parkgebühr bestimmten
Nachweise für deren Entrichtung nicht oder nicht ordnungsgemäß anbringt, markiert, ent-
wertet oder in Gang setzt, oder b) den tatsächlichen Zeitpunkt des Beginnes des Ab-
stellvorganges nicht deutlich sichtbar macht, verfälscht oder einen entsprechenden Nach-
weis nicht anbringt,
§ 17 Abs. 2 sieht Verwaltungsübertretungen vor, wenn Organe der Straßenaufsicht gegen
bestimmte Pflichten verstoßen.

74 Siehe dazu Anm. 3.2.7. ff der Einleitung im Buch.



Kärnten

25

Kärntner Prostitutionsgesetz

LGBl. Nr. 58/1990
zuletzt geändert durch
LGBl. Nr. 85/2013

§ 14
Mitwirkung der Bundespolizei

(1) Die Organe des Wachkörpers Bundespolizei haben bei der Vollziehung
dieses Gesetzes mitzuwirken75 durch

a) Vorbeugungsmaßnahmen gegen drohende Verwaltungsübertretun-
gen76, und

b) Maßnahmen, die für die Einleitung und die Durchführung von Verwal-
tungsstrafverfahren, mit Ausnahme von Verwaltungsstrafverfahren
nach § 16 Abs. 1 lit. b Z 4, erforderlich sind.

(2) Die Organe des Wachkörpers Bundespolizei haben der zuständigen
Behörde77 über deren Ersuchen bei der Schließung eines Bordells nach § 10
und bei der Durchsetzung der Zutritts- und Auskunftsbefugnis nach § 13 im
Rahmen ihres gesetzmäßigen Wirkungsbereichs Hilfe zu leisten78.

75 Siehe dazu Anm. 3.2.7. ff der Einleitung im Buch.
76 Siehe dazu § 16.
77 Zuständige Behörde ist der Bürgermeister (§ 15).
78 Siehe dazu Anm. 3.5. der Einleitung im Buch.
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Kärntner Sammlungsgesetz

LGBl. Nr. 4/1984
zuletzt geändert durch
LGBl. Nr. 85/2013

§ 8
Mitwirkung der Bundespolizei

(1) Die Organe des Wachkörpers Bundespolizei haben bei der Vollziehung
der Ahndung von Übertretungen des § 9 Abs. 1 lit. a79, des § 9 Abs. 1 lit. b80,
soweit er sich auf § 3 Abs. 3 und § 3 Abs 4 lit. a und b bezieht81, und des § 9
Abs. 2 lit. a bis c82 mitzuwirken83 durch

a) Vorbeugungsmaßnahmen gegen drohende Verwaltungsübertretungen,
b) Maßnahmen, die für die Einleitung von Verwaltungsstrafverfahren er-

forderlich sind.

79 Nach § 9 Abs. 1 lit. a ist strafbar, wer eine Sammlung ohne die erforderliche Sammlungs-
bewilligung veranstaltet,

80 Nach § 9 Abs. 1 lit. b ist strafbar, wer den in der Sammlungsbewilligung enthaltenen Auf-
lagen, Bedingungen oder sonstigen Bestimmungen zuwiderhandelt.

81 § 3 Abs. 3 lautet: Eine Sammlungsbewilligung ist mit Auflagen oder unter Bedingungen zu
erteilen, soweit dies zur Sicherung der ordnungsgemäßen Durchführung und der wirksa-
men behördlichen Überwachung der Sammlung sowie der Gewährleistung der bestim-
mungsgemäßen Verwendung des Sammlungsergebnisses erforderlich ist.
§ 3 Abs. 4 lit. a und lit. b lauten: In der Sammlungsbewilligung ist insbesondere festzuset-
zen: der Geltungsbereich in örtlicher und zeitlicher Hinsicht (lit. a) und die Art (§ 1 Abs. 3)
und die Art der Durchführung der Sammlung (lit. b).

82 Nach § 9 Abs. 2 lit. a bis c ist strafbar, wer um eine Sammlungsbewilligung zu erlangen
oder die Überwachung einer Sammlung zu vereiteln oder zu erschweren, der Bewilli-
gungsbehörde unwahre, unvollständige oder irreführende Angaben macht (lit. a), die
Hilfsbereitschaft der Bevölkerung dadurch mißbraucht, daß er bei Durchführung einer
Sammlung wider besseres Wissen irreführende Mitteilungen verbreitet (lit. b) oder die
Durchführung einer bewilligten Sammlung vorsätzlich durch Verbreitung irreführender o-
der falscher Angaben stört (lit. c).

83 Siehe dazu Anm. 3.2.7. ff der Einleitung im Buch.
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Schifffahrt auf Kärntner Seen

LGBl. Nr. 53/2016

§ 2
Allgemeine Ausnahmen

((1) Von den Beschränkungen nach § 1 ist die Schifffahrt mit Fahrzeugen
mit Viertakt-Hubkolbenmotoren oder Elektromotoren a) der Bundespolizei,
[…] insoweit ausgenommen, als sie zur Erfüllung der diesen Einrichtungen
jeweils übertragenen Aufgaben und Tätigkeiten erforderlich ist.
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Kärntner Spiel- und Glücksspielautomatengesetz

LGBl. Nr. 110/2012
zuletzt geändert durch
LGBl. Nr. 71/2018

§ 22
Mitwirkung von Organen des Wachkörpers Bundespolizei

(1) Die Organe des Wachkörpers Bundespolizei haben, soweit den Behör-
den nach § 21 Abs. 1 und Abs. 284 nicht andere geeignete Organe zur Verfü-
gung stehen, an der Vollziehung,

a) des § 23 Abs. 1 bis 3 und Abs. 5 und
b) des § 34 Abs. 1 und Abs. 385, soweit es sich nicht um betriebstechni-

sche oder bau- und feuerpolizeiliche Angelegenheiten handelt,
mitzuwirken86 durch

Vorbeugungsmaßnahmen gegen drohende Verwaltungsübertretungen und
Maßnahmen, die für die Einleitung von Verwaltungsstrafverfahren wegen
Übertretung der genannten Bestimmungen erforderlich sind.

(2) Die Organe des Wachkörpers Bundespolizei haben den nach den Be-
stimmungen dieses Gesetzes zuständigen Behörden87 und Organen über
deren Ersuchen zur Sicherung der Vollziehung dieses Gesetzes im Rahmen
ihres gesetzmäßigen Wirkungsbereiches Hilfe zu leisten88.

(3) Die Organe des Wachkörpers Bundespolizei sind berechtigt durch die
Ausübung unmittelbarer Befehls- und Zwangsgewalt

a) die Entfernung von nicht entsprechend den Bestimmungen dieses Ge-
setzes aufgestellten und betriebenen Glücksspielautomaten zur Durch-
führung von Landesausspielungen zu erwirken,

b) die Entfernung von nicht entsprechend den Bestimmungen dieses Ge-
setzes aufgestellten und betriebenen Spielautomaten zu erwirken so-
wie deren Aufstellen und Inbetriebnahme zu unterbinden, und

84 Das sind die Bezirksverwaltungsbehörde und die Landesregierung.
85 Nach § 34 Abs. 1 begeht eine Verwaltungsübertretung, wer Spielautomaten ohne ent-

sprechende Geräte-Identifikation aufstellt und betreibt (lit. a), in Bezug auf Spielautoma-
tengegen die Betriebs- und Standorterfordernisse verstößt (lit. b), Spielautomaten ohne
das Vorliegen der erforderlichen persönlichen Voraussetzungen aufstellt oder betreibt (lit.
c), Spielautomaten entgegen einer behördlichen Untersagung aufstellt oder betreibt (lit. d),
verbotene Spielautomaten aufstellt (lit. e), gegen eine Duldungs- oder Mitwirkungsver-
pflichtung gemäß § 23 Abs. 1 bis 3 verstößt (lit. f), das Aufstellen und den Betrieb von
Spielautomaten ohne entsprechende Geräte-Identifikation oder das Aufstellen und den
Betrieb verbotener Spielautomaten in seinen Räumlichkeiten duldet (lit. g).
Nach § 34 Abs. 3 begeht eine Verwaltungsübertretung, wer in Bezug auf Glücksspielau-
tomaten als Bewilligungsinhaber gegen bestimmte Verpflichtungen verstößt.

86 Siehe dazu Anm. 3.2.7. ff der Einleitung im Buch.
87 Zuständige Behörde sie die Bezirksverwaltungsbehörde und die Landesregierung.
88 Siehe dazu Anm. 3.5. der Einleitung im Buch.
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c) im Falle der Verweigerung des Zuganges oder der Überprüfungsmög-
lichkeiten nach § 23 diese zu erwirken.

§ 23
Überwachung und Überprüfung

(1) Den Organen der für die Bewilligung, Entziehung der Bewilligung, der
Überprüfung und der Überwachung zuständigen Behörden, den von der Be-
hörde beigezogenen Sachverständigen, den Landes-Aufsichtsorganen gemäß
dem 5. Hauptstück dieses Gesetzes sowie den Organen der Bundespolizei ist
in dem für die Überwachung der Einhaltung der Bestimmungen dieses Geset-
zes und dem für die Überprüfung der Glücksspielautomaten und Spielauto-
maten erforderlichen Ausmaß Zutritt zu allen Automatensalons oder sonsti-
gen Betriebsstätten, in welchen Spielautomaten oder Glücksspielautomaten
aufgestellt und betrieben werden, zu gewähren. Sie sind insbesondere be-
rechtigt zu diesem Zweck unangekündigt Räumlichkeiten, in denen ein be-
gründeter Verdacht für die Ausübung einer Tätigkeit, die diesem Gesetz un-
terliegt, besteht, zu betreten.

(2) Der Inhaber einer Ausspielbewilligung, der Geschäftsleiter eines Auto-
matensalons, der Vertragspartner, die in Betriebsstätten mit bewilligungs-
pflichtigen Glücksspielautomaten Beschäftigten und der Aufsteller und Be-
treiber eines Spielautomaten haben den Organen der Behörde, den von ihr
beigezogenen Sachverständigen, den Landes-Aufsichtsorganen und den
Organen der Bundespolizei alle erforderlichen Auskünfte zu erteilen und auf
Verlangen die Bewilligungsbescheide, die nach den Bestimmungen dieses
Gesetzes erforderlichen Aufzeichnungen, Bescheinigungen und die Spielbe-
schreibungen aller Spielprogramme vorzulegen.

(3) Die Befugnis zur Überprüfung schließt auch die Überprüfung der Spiel-
automaten und Glücksspielautomaten und der verwendeten Spielprogramme
sowie einzelner Spielprogrammteile außerhalb des Aufstellungsortes mit ein.
Den überprüfenden Organen sind eine umfassende Überprüfung und die
Durchführung von Testspielen ohne Entgelt zu ermöglichen. Darüber hinaus
sind auf Verlangen die Spielautomaten und Glücksspielautomaten zu öffnen
und die Datenträger (Platinen, Festplatten etc) der Spielprogramme auszu-
händigen.

(5) Zur Durchsetzung der in Abs. 1 bis Abs. 3 genannten Befugnisse dür-
fen erforderlichenfalls Maßnahmen der unmittelbaren verwaltungsbehördli-
chen Befehls- und Zwangsgewalt, einschließlich der Anwendung körperlichen
Zwangs, gesetzt werden. Die Organe im Sinne des Abs. 1 haben sich dabei
der jeweils gelindesten noch zum Ziel führenden Maßnahme zu bedienen.
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Kärntner Veranstaltungsgesetz 2010

LGBl. Nr. 27/2011
zuletzt geändert durch
LGBl. Nr. 71/2018

§ 24
Mitwirkung von Organen des öffentlichen Sicherheitsdienstes

(1) Die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes haben an der Vollzie-
hung dieses Gesetzes mitzuwirken89 durch:

a) Vorbeugemaßnahmen gegen drohende Verwaltungsübertretungen90,
b) Maßnahmen, die für die Einleitung von Verwaltungsstrafverfahren er-

forderlich sind, und
c) die Ausübung unmittelbarer Befehls- und Zwangsgewalt, soweit dies in

diesem Gesetz vorgesehen ist.
(2) Im Übrigen haben die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes den

Behörden91 zur Sicherung der Ausübung ihrer Überprüfungsbefugnisse über
deren Ersuchen im Rahmen ihres gesetzesmäßigen Wirkungsbereichs Hilfe
zu leisten92.

(3) Die Organe des öffentlichen Sicherheitsdienstes sind berechtigt durch
die Ausübung unmittelbarer Befehls- und Zwangsgewalt:

a) die Durchführung oder Fortsetzung einer Veranstaltung zu unterbin-
den, wenn
1. dies zur Abwehr einer unmittelbar drohenden Gefahr für das Leben

oder die Gesundheit von Menschen oder die Sicherheit von Sachen
notwendig ist,

2. entgegen einer Anordnung nach § 3 Abs. 5 lit. e oder § 21 Abs. 4 lit.
e alkoholische Getränke ausgeschenkt oder verkauft oder Getränke
in gefährlichen Behältern abgegeben werden,

3. ein nach § 3 Abs. 4 oder § 21 Abs. 2 vorgeschriebener Ordnerdienst
nicht eingerichtet oder dieser seinen Aufgaben nicht ausreichend
nachkommt, oder

4. eine Veranstaltung trotz ihrer Untersagung durchgeführt wird;
b) Personen, die den Anweisungen von Ordnern zur Durchsetzung von

Anordnungen nach § 3 Abs. 4 und Abs. 5 oder nach § 21 Abs. 2, Abs. 4
und Abs. 5 nicht nachkommen, den Zutritt zur Veranstaltung zu ver-
wehren oder von der Veranstaltung zu entfernen;

c) bei Gefahr im Verzug Fahrzeuge oder sonstige Gegenstände, die
Fluchtwege oder die für Einsatzfahrzeuge notwendigen Zu- und Ab-

89 Siehe dazu Anm. 3.2.7. ff der Einleitung im Buch.
90 Siehe dazu § 30.
91 Zuständige Behörden sind die Gemeinde, die Bezirksverwaltungsbehörde oder die Lan-

desregierung.
92 Siehe dazu Anm. 3.5. der Einleitung im Buch.
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fahrtswege verstellen, zu entfernen oder entfernen zu lassen; § 89a
Abs. 4 bis 8 der Straßenverkehrsordnung 1960 gilt sinngemäß;

d) im Falle der Verweigerung des Zuganges oder der Überprüfungsmög-
lichkeiten nach den §§ 22 und 23 diese zu erwirken.

(4) Die Mitwirkung nach Abs. 1 bis 3 erstreckt sich nicht auf Übertretungen
der §§ 3 Abs. 6 bis Abs. 993, 6 Abs. 794, 9 Abs. 10 zweiter Satz95, 1096, 1297 so-
wie 27 Abs. 2 und Abs. 498.

93 § 3 Abs. 6 bis 9 regeln insbesondere schriftliche Ankündigungen von Veranstaltungen und
äußere Bezeichnungen von Veranstaltungsstätten.

94 § 6 Abs. 7 lautet: Die Bewilligung verleiht ein persönliches Recht und ist auf andere Per-
sonen nicht übertragbar.

95 § 9 Abs. 10 regelt die Anzeigepflicht bei einem Wechsel in der Person des Verfügungsbe-
rechtigten über eine Veranstaltungsstätte oder eine Veranstaltungseinrichtung.

96 § 10 regelt die Änderung von Veranstaltungsstätten und Veranstaltungseinrichtungen.
97 § 12 regelt die wiederkehrende Überprüfung von Veranstaltungsstätten und Veranstal-

tungseinrichtungen.
98 § 27 regelt das Register.



Kärnten

32

Wasserschisport-Sperrgebiete

LGBl. Nr. 47/1994

§ 3
Verbote

(2) In Sperrgebieten dürfen, Notfälle ausgenommen, nur Fahrzeuge einlau-
fen, die dem Wasserschisport dienen, sowie Fahrzeuge der Bundespolizei,
der Bundesgendarmerie […].


